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EBS Executive School



Weiterbildung an der EBS Business School



Professor Dr. Rolf Tilmes Wissenschaftlicher Leiter PFI Private Finance Institute / EBS Finanzakademie EBS Business School



Die EBS Business School ist heute Teil der EBS Universität für Wirtschaft und Recht. 1971 als erste private Business School Deutschlands gestartet, hat sich die EBS Business School nicht nur in der Primärausbildung von Bachelor- und Master-Studenten einen exzellenten Ruf in Wissenschaft und Wirtschaft erarbeitet. Frühzeitig hat sie außerdem die Bedürfnisse professioneller Executive Education identifiziert. In der Weiterbildung sind wir nunmehr seit Jahrzehnten erfolgreich auf dem Markt etabliert und genießen einen erstklassigen Ruf durch die optimale Verbindung von Wissenschaft, Internationalität und klarer Praxisorientierung. Die EBS Executive School gehört heute zu den wichtigsten Anbietern universitärer Weiterbildung in Deutschland.



Das seit über 20 Jahren unter der Marke der EBS Finanzakademie existierende Weiterbildungsangebot des PFI Private Finance Institute gehört zu den ersten Angeboten der EBS Business School im Executive Education-Bereich. Mit ihrem Kontaktstudium Finanzökonomie war die EBS Finanzakademie Geburtshelfer des Financial PlanningGedankens in Deutschland. Als Gründungsmitglied des Financial Planning Standards Board Deutschland e. V. hat sie so die Zertifizierung zum Certified Financial Planner (CFP®)* nach Kontinentaleuropa geholt. Heute ist Financial Planning eines der zentralen Dienstleistungsangebote im gehobenen Privatkundengeschäft und das Kontaktstudium Finanzökonomie hat sich zur Referenz bei der Ausbildung zum Certified Financial Planner (CFP) etabliert. Neben diesen Klassiker sind zusätzliche Weiterbildungsstudiengänge in den Bereichen Beratungskompetenz, Alternative Investments und Capital Market Products getreten, die mit so renommierten Partnern wie der Deutschen Börse oder dem Bundesverband Alternative Investments e. V. (BAI) konzipiert und durchgeführt werden. Die Finanzdienstleistungsbranche befindet sich seit Jahren in einer Umbruchphase. Der regulatorische Rahmen für unabhängige Finanzdienstleister und Banken wurde deutlich verschärft und Mindestqualifikationsstandards, z. B. für Versicherungsvermittler, Finanzanlagenvermittler oder Anlageberater, etabliert. Hier schafft das modulare, zweistufige Kontaktstudium Finanzökonomie Zukunftssicherheit. Schon nach erfolgreichem Abschluss des Level I haben Absolventen als Financial Consultant (EBS) externe Zertifizierungsmöglichkeiten zum European Financial Advisor (EFA) oder zum Privaten Finanzplaner nach DIN ISO 22222. Mit Abschluss des Level II sind als Finanzökonom (EBS) wesentliche Voraussetzungen für die Zertifizierung zum Certified Financial Planner erbracht. Darüber hinaus erfüllen Sie als Finanzökonom (EBS) nicht nur den Sachkundenachweis für Versicherungsver* Die Markenrechte am Certfied Financial Planning und am CFP liegen beim Financial Plannings Standards Board, Ltd., Denver, USA.



mittler (§ 34d GewO), sondern auch den Sachkundenachweis für Finanzanlagenvermitter (§34f GewO) und Immobiliar-Darlehensvermittler (§34i GewO), sofern gleichzeitig noch eine entsprechende Berufserfahrung nachgewiesen wird. Neben einer zunehmenden Regulierung zeigt sich im Finanzdienstleistungssektor auch ein klarer Trend zu mehr Professionalisierung und Akademisierung. Denn nachhaltige Differenzierung und Kundenbindung kann heute im Wettbewerb nur noch durch entsprechende Beratungsqualität erreicht werden. Diesem trägt die EBS Business School mit ihrem neu entwickelten Master in Business (MA) mit Spezialisierung Wealth Management (kurz: Master in Wealth Management) Rechnung. Grundlage hierfür ist die Bewertung des Kontaktstudiums Finanzökonomie mit 18 European Credit Transfer Credits (ECTS) für das Level I zum Financial Consultant (EBS) und 12 ECTS für das Level II zum Finanzökonom (EBS), so dass mit erfolgreichem Abschluss des Kontaktstudiums Finanzökonomie bereits die Hälfte des insgesamt 60 ECTS umfassenden akademischen Master-Programms in Form von Pflicht- und Wahlmodulen absolviert ist. Wenn Sie also den nötigen Wissensvorsprung generieren möchten, um sich von der Masse der Berater abzuheben, belegen Sie das Kontaktstudium Finanzökonomie als eines der renommiertesten und qualitativ hochwertigsten Weiterbildungsprogramme im Bereich Private Finance und Wealth Management. Ich wünsche Ihnen im Namen der EBS Universität für Wirtschaft und Recht und der EBS Executive School viel Freude und Erfolg beim Kontaktstudium Finanzökonomie und begrüße Sie herzlich auf unserem Campus im Rheingau.



EBS Executive School



Kontaktstudium Finanzökonomie



Akademischer Abschluss



Master in Business (MA) mit Spezialisierung Wealth Management der EBS Business School



Ausbildung



Kontaktstudium Finanzökonomie Level I (25 Präsenztage) Abschluss: Financial Consultant (EBS)



Kontaktstudium Finanzökonomie Level II (18 Präsenztage) Abschluss: Finanzökonom (EBS)



+ x



Sachkundenachweis für Versicherungsvermittler (§ 34d GewO): Anerkennung des Abschlusses Finanzökonom (EBS) als Sachkundenachweis, wenn zusätzlich eine 3-jährige Berufserfahrung im Bereich Versicherungsvermittlung oder -beratung vorliegt. Grundlage hierfür bildet §4 (2) VersVermV.*



Sachkundenachweis



Sachkundenachweis für Finanzanlagenvermittler (§ 34f GewO): Das Kontaktstudium Finanzökonomie wird als Sachkundenachweis gemäß § 4 Abs. 1 Nr. 2 c) FinVermV anerkannt, sofern weiterhin eine mindestens einjährige Berufs-erfahrung im Bereich Anlageberatung oder Anlagevermitt-lung nachgewiesen werden kann. Sachkundenachweis für Immobilien-Darlehensvermittler (§ 34i GewO): Das Kontaktstudium Finanzökonomie wird als Sachkundenachweis gemäß § 4 Absatz 1 Nummer 2 ImmVermV anerkannt, sofern weiterhin eine mindestens einjährige Berufserfahrung im Bereich der Immobiliardarlehensvermittlung nachgewiesen werden kann.



x Zertifizierungsmöglichkeiten



European Financial Advisor (EFA)



x Privater Finanzplaner nach DIN ISO 22222



Certified Financial Planner® (CFP®)



* Liegt beim Finanzökonom-Absolventen zusätzlich ein BWL- oder VWL-Studium vor, so braucht die Berufserfahrung nicht nachgewiesen zu werden.



Das Kontaktstudium Finanzökonomie richtet sich an alle Betreuer von Privatkunden, unabhängig davon, ob sie als Anlage- und Kundenberater, freie Finanzdienstleister, Vermögensverwalter, Versicherungsvertreter und -makler, Immobilienexperten, Steuerberater oder Rechtsanwälte tätig sind. Das Kontaktstudium vermittelt fundierte Kenntnisse über ein breites Spektrum von Vermögensanlagen und Versicherungsprodukten sowie deren steuerliche und rechtliche Implikationen. Hierauf aufbauend befähigt es zur Vernetzung einzelner Produkte, schafft die Kompetenz zur Analyse und Problemlösung sowie zur Förderung der Kommunikationsfähigkeiten. Ziel ist die Ausbildung in allen Private Finance-Facetten bis hin zum Wealth Management sowie in zentralen Bereichen des Financial Planning nicht nur in der Theorie, sondern auch in der praktischen Anwendung. Im Rahmen des Kontaktstudiums erlernen die Teilnehmer deshalb auch, eigenständig Finanzpläne für komplexe Vermögen zu erstellen. Dabei können



sie auf aktuelle Programmversionen von Finanzplanungssoftware kostenfrei zugreifen. Schließlich legt die Ausbildung neben der Finanzplanungs-Methodik einen weiteren Schwerpunkt auf die Schulung von Beratungs- und Kommunikationskompetenz, um die Teilnehmer langfristig als Berater erfolgreich zu machen. Nur wer neben der Produktwelt im Finanzdienstleistungsbereich mit seiner Vielfalt auch das Konzept des Financial Planning, seine Mechanismen und Wirkungsweisen kennt, kann Privatkunden umfassend beraten und langfristig betreuen. Der sichere Umgang mit dem Konzept des Financial Planning, das heute zu einer Kernleistung im Privatkundengeschäft geworden ist, erfordert professionelles Know-how. Untersuchungen des PFI Private Finance Institutes belegen, dass Financial Planning schon innerhalb des ersten Jahres zu einer nachhaltigen Renditesteigerung, bezogen auf das Nettogesamtvermögen des Kunden, führt. Aber auch für Berater lohnt sich die Investition in Financial Planning, da sie nachweis-



lich den Deckungsbeitrag je Kunde erhöhen und die Kundenbindung vertiefen können. Das Kontaktstudium ist modular aufgebaut und umfasst zwei Level, um so den individuellen Weiterbildungsbedürfnissen der Teilnehmer gerecht zu werden. Der modulare Aufbau und die berufsbegleitende Konzeption des Kontaktstudiums mit Präsenzblöcken primär am Wochenende erlauben es, die Weiterbildung ganz den persönlichen Bedürfnissen anzupassen. Level I beginnt mit einer Basiswissenprüfung und konzentriert sich auf das interdisziplinäre Grundlagenwissen sowie praxisbezogenes, vertieftes Fachwissen für die Vermögensberatung. Absolventen des Level I kennen das Leistungsspektrum des Finanz-, Geld-, Kredit-, Immobilien- und Versicherungswesens. Sie sind dadurch fachlich befähigt, Finanzplanungsanalysen kundenorientiert durchzuführen. Sie haben die erforderlichen Kenntnisse der Anlageinstrumente und erweiterte Kenntnisse in der Gesprächsführung, Beratungskonzeption und Präsenta-
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EBS Executive School



Kontaktstudium Finanzökonomie



Sachkundenachweis für Versicherungsvermittler Die Verordnung über die Versicherungsvermittlung und -beratung (VersVermV) konkretisiert die Bestimmungen zu den in Umsetzung der EU-Vermittlerrichtlinie neu geschaffenen §§ 11a, 34d und 34e der Gewerbeordnung. Seit Inkrafttreten am 22. Mai 2007 enthält sie Regelungen zu den Anforderungen an die Sachkunde des Versicherungsvermittler und deren Nachweis sowie anerkannte bestehende Qualifikationen. Das Kontaktstudium Finanzökonomie mit dem Abschluss Finanzökonom (EBS) wird als Nachweis der erforderlichen Sachkunde anerkannt, wenn zusätzlich eine 3-jährige Berufserfahrung im Bereich Versicherungsvermittlung oder -beratung vorliegt. Grundlage hierfür bildet § 4 (2) VersVermV. Liegt beim Finanzökonom-Absolventen zusätzlich ein BWLoder VWL-Studium vor, so braucht die Berufserfahrung nicht nachgewiesen zu werden. tionstechnik für die ganzheitliche Finanzberatung vermögender Privatkunden. Level I schließt nach 25 Präsenzschulungstagen mit dem Titel Financial Consultant (EBS) ab. Level II konzentriert sich im Rahmen des 18-tägigen Vertiefungsstudiums auf alle Facetten des Wealth Managements und die Erstellung von Finanzplänen anhand komplexer Projekt- und Simulationsfälle. Absolventen des Level II beherrschen auch komplexe Fragestellungen der Altersvorsorge im privaten wie betrieblichen Bereich und wesentliche Aspekte der privaten und unternehmerischen Vermögensnachfolge. Die Erstellung und Vermarktung von Financial Planning-Dienstleistungen wird für alle relevanten Kundengruppen geschult, akquisitorische und kommunikative Aspekte der Dienstleistung werden vermittelt und eingeübt. Der praktischen Umsetzung kommt ein besonderes Gewicht zu. Mit dem erfolgreichen Abschluss des Level II wird der Titel Finanzökonom (EBS) vergeben – die notwendige Basis für eine erfolgreiche Tätigkeit im Bereich Private Finance oder Wealth Management ist gelegt. Als Online-Ergänzung zum Präsenzstudium haben Teilnehmer und Dozenten exklusiv Zugang zum EBS.Net, dem Extranet des PFI



Private Finance Institute/EBS Finanzakademie. Hier können sich die Teilnehmer in Diskussions-Foren untereinander oder mit Dozenten austauschen, auf zusätzliche und ergänzende Informationen sowie aktuelle Forschungsergebnisse des PFI Private Finance Institutes der EBS Business School in elektronischer Form zurückgreifen und den Bibliotheksbestand einsehen.



Sachkundenachweis Sowohl die Versicherungsvermittlerrichtlinie, das Gesetz zur Novellierung des Finanzanlagenvermittler und Vermögensanlagerechts in Verbindung mit der Finanzanlagenvermittlungsverordnung (FinVermV) als auch das Gesetz zur Umsetzung der EU-Wohnimmobilienkreditrichtlinie in Verbindung mit der Verordnung über Immobiliardarlehensvermittlung (ImmVermV) sehen für Versicherungsvermittler nach § 34 d GewO, für Finanzanlagenvermittler nach § 34f GewO und für Immobiliardarlehensvermittler nach § 34 i GewO einen Sachkundenachweis vor. In diesen Fällen dient das Kontaktstudium Finanzökonomie in Verbindung mit einschlägiger Berufserfahrung als Sachkundenachweis.



Die Anerkennung kann zentral bei den Industrie- und Handelskammern Wiesbaden und Frankfurt erfolgen oder bei der Wohnsitz-IHK. Sachkundenachweis für Finanzanlagenvermittler Gemäß § 4 Abs. 1 Nr. 2 Buchst. c) FinVermV sind Antragsteller einer Erlaubnis nach § 34f GewO u. a. dann von der Verpflichtung zur Ablegung einer Sachkundeprüfung befreit, wenn sie ein Abschlusszeugnis als Finanzfachwirt bzw. -wirtin (FH) mit einem abgeschlossenen weiterbildenden Zertifikatsstudium an einer Hochschule vorlegen und zudem eine mindestens einjährige Berufserfahrung im Bereich Anlageberatung oder -vermittlung nachweisen können. Das Kontaktstudium Finanzökonomie wird als Sachkundenachweis gemäß § 4 Abs. 1 Nr. 2 c) FinVermV anerkannt, sofern weiterhin eine mindestens einjährige Berufserfahrung im Bereich Anlageberatung oder Anlagevermittlung nachgewiesen werden kann. Sachkundenachweis für ImmobilienDarlehensvermittler (§ 34i GewO) Gemäß § 4 Absatz 1 Nummer 2 ImmVermV sind Antragsteller einer Erlaubnis nach § 34i GewO u. a. dann von der Verpflichtung zur Ablegung einer Sachkundeprüfung befreit,



EBS Executive Education



wenn sie ein Abschlusszeugnis als Finanzfachwirt (FH) oder Finanzfachwirtin (FH) mit einem abgeschlossenen weiterbildenden Zertifikatsstudium an einer Hochschule und einer mindestens einjährigen Berufserfahrung im Bereich der Immobiliardarlehensvermittlung nachweisen können. Das Kontaktstudium Finanzökonomie wird als Sachkundenachweis gemäß § 4 Absatz 1 Nummer 2 ImmVermV anerkannt, sofern weiterhin eine mindestens einjährige Berufserfahrung im Bereich der Immobiliardarlehensvermittlung nachgewiesen werden kann Erfolgreiche Absolventen des Kontaktstudiums Finanzökonomie erhalten neben dem Universitätszertifikat Finanzökonom (EBS) zusätzlich das Universitätszertifikat Finanzfachwirt (FH).



Zertifizierungsmöglichkeiten Die Qualifikation von Finanzdienstleistern steht in der öffentlichen Kritik. Deshalb ist eine fundierte Ausbildung, wie das Kontaktstudium Finanzökonomie, ein Muss für den persönlichen Berufserfolg. Darüber hinaus werden aber auch zunehmend externe „Qualitätsanker“ in Form von Zertifizierungen gesucht. Ziel dieser Zertifizierungen ist es, dem Kunden durch extern vergebene Gütesiegel Qualität zu signalisieren. Das Kontaktstudium Finanzökonomie bietet mit seinen beiden Leveln und den Abschlüssen Financial Consultant (EBS) und Finanzökonom (EBS) externe Zertifizierungsmöglichkeiten. Nach dem erfolgreichen Abschluss von Level I als Financial Consultant (EBS) können Sie sich auf europäischer Ebene zertifizieren lassen: EFA European Financial Advisor Der EFA European Financial Advisor ist eine europaweite Zertifizierung für Finanzberater. Über 12.000 Absolventen führen bereits diesen Titel. Mit dem EFA European Financial Advisor zeichnen Sie sich gegenüber Kunden als Experten aus, die einen europaweiten Qualitätsstandard in der Anlageberatung erfüllen. Die EFA-Zertifizierung ist genau auf



die Bedürfnisse gehobener Privatkunden zugeschnitten.



anerkannten Prüf- und Begutachtungsstelle: www.fpsb.de oder Telefon 069 9055 9380



Die Zertifizierung wird von der European Financial Planning Association, EFPA Deutschland, vergeben. EFPA Deutschland ist Mitglied eines paneuropäischen Berufsund Interessenverbandes, der sich für hohe Standards in der Finanzdienstleistungsbranche und insbesondere für die ganzheitliche Finanzberatung einsetzt. Diese Standards gelten europaweit und werden von EFPA Deutschland unter anderem durch die Zertifizierung von Finanzberatern, die die akkreditierten Weiterbildungsprogramme und entsprechende Prüfungen erfolgreich absolviert haben, sichergestellt. Darüber hinaus wird großer Wert auf das ethische Verhalten der Lizenznehmer und deren kontinuierliche Weiterbildung gelegt. Der in der Zusammenarbeit mit Praktikern und Lernenden aus mehr als 12 Ländern entstandene Ethikkodex von EFPA unterstreicht diesen Anspruch. www.fpsb.de oder Telefon 069 9055 9380



Der erfolgreiche Abschluss von Level II mit dem Finanzökonom (EBS) bildet ferner eine wesentliche Zertifizierungsvoraussetzung zum CFP, der durch den FPSB Deutschland, Frankfurt am Main, vergeben wird.



DIN ISO 22222: Die Norm für Private Finanzplanung Diese internationale Norm definiert den Prozess der persönlichen Finanzplanung sowie die Fähigkeiten und Erfahrungen, über die ein professioneller Berater verfügen muss. In Deutschland wurde die Norm durch DIN ISO 22222 umgesetzt. Nach der DIN ISO Norm 22222 geprüfte private Finanzplaner dokumentieren mit einer Zertifizierung, dass ihre Kompetenz mit den Anforderungen dieses Zertifizierungsprogramms konform ist. Durch das Zertifizierungszeichen wird das Vertrauen geschaffen, dass eine unabhängige, neutrale und kompetente Stelle die Qualifikation geprüft und bewertet hat. Interessenten können zwischen zwei unterschiedlichen Zertifizierungsanbietern wählen: DIN CERTCO Gesellschaft für Konformitätsbewertung GmbH und der Austrian Standards Plus GmbH. Auskunft über die genauen Anforderungen beider Zertifizierungen (Prüfungen, Erfahrungsnachweise, etc.) erhalten Sie beim Financial Planning Standards Board Deutschland e. V. (FPSB Deutschland), der von beiden Anbietern



Certified Financial Planner Die internationale Qualitätsmarke des CFPZertifikats wird seit 1997 auch in Deutschland verliehen. Mit dem CFP-Zertifikat werden Finanzdienstleister, aber auch Personen aus den beratenden Berufen ausgezeichnet, die nach Ausbildung, Erfahrung und ethischem Anspruch zur Spitze zählen. Das Certified Financial Planner-Zertifikat ist Beweis für persönliche Qualifikation – unabhängig von Firmenzugehörigkeit oder institutioneller Bindung. Finanzdienstleister mit diesem Titel signalisieren ihre persönliche Beratungskompetenz. In Deutschland gibt es zurzeit knapp 1.500 Certified Financial Planner-Zertifikatsträger. Weltweit sind knapp 160.000 CFP in 26 Nationen zertifiziert. www.fpsb.de oder Telefon 069 9055 9380



Gute Gründe für das Kontaktstudium Finanzökonomie Ganzheitliche, qualitativ hochwertige Ausbildung Berufsbegleitend organisiert Renommiertes Universitätszertifikat Sachkundenachweis nach § 34 d/f/i GewO Externe Zertifizierungsmöglichkeiten Anrechenbarkeit auf akademischen Master-Abschluss Starkes Alumni-Netzwerk
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EBS Executive School



Master in Wealth Management



Master in Wealth Management (MA) (60 ECTS) Stufe III: Masterworkshop mit 6 ECTS, Masterthesis mit 18 ECTS = insgesamt 24 ECTS Studienbegleitendes Coaching-Angebot Stufe II: 3 Wahlpflichtmodule mit je 6 ECTS = 18 ECTS Wahlpflichtmodule lassen sich zu Vertiefungstracks kombinieren, die die im Markt gängigen Berufsfelder abdecken; Wahlpflichtmodule können auch über die Vertiefungstracks hinweg kombiniert und einzeln gebucht werden. Finanzplanung



Vermögensnachfolgeplanung



V 1: Strategie und Geschäftsmodell im Wealth Management V 2: Financial Planning Case Studies und Projektarbeit V 3: Private Real Estate Management V17: Ruhestandsplanung



Relationship Manager mit breitem Wealth Management-Wissen



V 4: Gestaltungsmöglichkeiten und Geschäftsmodell der privaten Vermögensnachfolge V 5: Unternehmerische Vermögensnachfolge, internationale Vermögensnachfolge und Stiftungen V 6: Estate Planning Case Studies und Projektarbeit V 7: Stiftungsberater V 8: Stiftungsmanager Bei Absolvierung von V7 und V8 werden 9 ECTS erworben



Experte für alle Facetten der Vermögensnachfolgeplanung



Kapitalmarktprodukte, Alternative Investments und Portfoliomanagement V 19: V 10: V 11: V 12: V 13: V 14: V 15: V 16:



Liquid Alternatives Private Equity Rohstoffe Kapitalmarktprodukte und Analyse Portfoliomanagement Case Studies zu Portfoliomanagement und Strategien Quantitative Investment Analysis Infrastruktur



Experte für Kapitalmarktprodukte und qualifiziertes Portfoliomanagement



Stufe I: 3 Pflichtmodule mit je 6 ECTS = 18 ECTS P 1: Basiswissen in Private Finance und Wealth Management P 2: Interdisziplinäre Produkt- und Beratungsgrundlagen P 3: Privates Finanzmanagement



Kontaktstudium Finanzökonomie Level I / Financial Consultant (EBS) Kontaktstudium Finanzökonomie Level II / Finanzökonom (EBS) Detaillierte Informationen zum Master in Wealth Management finden Sie unter www.ebs.edu/mwm



Jutta Tilmes, CFP, CFEP Phone +49 6723 8888 13 Fax +49 6723 8888 11 [email protected]



Anke Welkoborsky, Dipl. Kfm., Dipl. Hdl. Phone +49 611 7102 1826 Fax +49 611 7102 10 1826 [email protected]



EBS Executive School



Das Kontaktstudium Finanzökonomie bildet mit Level I die Basis für den Einstieg in den Master in Wealth Management. Mit der erfolgreichen Teilnahme am Level I mit dem Abschluss Financial Consultant (EBS) erbringen Sie die Pflichtmodule P 1 bis P 3 – und damit die komplette Stufe I des Master in Wealth Management – im Umfang von 18 ECTS. Level II des Kontaktstudiums Finanzökonomie mit dem Abschluss Finanzökonom (EBS) ist mit den Wahlpflichtmodulen V 1 und V 2 in Stufe II des Master in Wealth Management mit insgesamt 12 ECTS anrechenbar. Erfolgreiche Absolventen von Level I und II des Kontaktstudiums Finanzökonomie erbringen mit insgesamt 30 ECTS damit bereits die Hälfte der insgesamt erforderlichen 60 ECTS des Master in Wealth ManagementProgramms. Dieser Master of Arts-Studiengang an der EBS Business School ist ein berufsbegleitender betriebswirtschaftlicher (Teilzeit-)Studiengang mit praxisorientiertem Profil. Er greift die Idee des lebenslangen und berufszyklusbegleitenden Lernens auf und versetzt Sie vor dem Hintergrund der Anforderungen und Veränderungen in der Berufswelt in die Lage, berufspraktische Probleme eigenständig zu erkennen, Lösungskonzepte mittels wissenschaftlicher Methoden und Instrumente zu erarbeiten, diese in Unternehmen und Institutionen erfolgreich zu kommunizieren sowie verantwortungsbewusst umzusetzen. Der Studiengang ist praxisorientiert und in den zu erlernenden wissenschaftlichen Methoden anwendungsorientiert aus-



gerichtet und ermöglicht durch ein marktorientiertes Wahlpflichtfachprogramm eine optimale Vorbereitung für die Weiterbildung in einem ausgeübten Beruf und/oder die Vorbereitung auf den nächsten Karriereschritt. Der Masterstudiengang Wealth Management fußt auf einem dreistufigen Modell: In Stufe I bietet er einen ganzheitlichen Pflichtteil mit Basiswissen in Private Finance und Wealth Management, interdisziplinäre Produkt- und Beratungsgrundlagen sowie privates Finanzmanagement. Darauf aufbauend können in Stufe II die drei alternativ wählbaren Vertiefungstracks „Finanzplanung“, „Vermögensnachfolgeplanung“ oder „Kapitalmarktprodukte, Alternative Investments und Portfoliomanagement“ belegt werden. Eine individuelle Kombination der einzelnen Wahlpflichtmodule verschiedener Vertiefungstracks ist ebenfalls möglich.* Der Master in Wealth Management wird mit Stufe III durch einen Methodenworkshop und eine Masterthesis abgeschlossen. Damit kombiniert das Programm ein breites und ganzheitlich ausgerichtetes Skill-Set mit der Vertiefung in einem frei wählbaren Bereich. Die Vertiefungstracks „Finanzplanung“ und „Vermögensnachfolgeplanung“ decken die zentralen Beratungsfelder im Bereich Private Banking und Wealth Management ab, während die Vertiefung „Kapitalmarktprodukte, Alternative Investments und Portfoliomanagement“ der zunehmenden Bedeutung alternativer Anlageformen und ihrem Einsatz im Rahmen einer ganzheitlichen Asset Allocation gerecht wird.



Alumni-Netzwerk finanzebs e.V. Der Verein der Ehemaligen und Förderer der EBS Finanzakademie mit Sitz in Oestrich-Winkel wurde 1995 von ehemaligen Absolventen der EBS Finanzakademie gegründet und ist auch heute noch als Verein eigenständig und unabhängig von der EBS Finanzakademie. finanzebs fördert den Zusammenhalt zwischen den Ehemaligen der EBS Finanzakademie untereinander durch den Aufbau und die Pflege eines der erfolgreichsten aktiven Alumni-Netzwerke im Bereich der Finanzplanung. Zu den vielen Leistungen von finanzebs zählen neben dem jährlichen, zweitägigen finanzebs-Forum, auch zahlreiche regelmäßige Regionaltreffen in Hamburg, Berlin, Düsseldorf/Köln, Frankfurt, Stuttgart und München zum fachlichen und informellen Austausch unter den Alumnis, eine jährliche Alumni-Bildungsreise und zahlreiche andere Events. Ziele der letzten Bildungsreisen waren New York, Singapur, Vancouver/ Toronto, Shanghai und Brasilien. Darüber hinaus bestehen für finanzebsMitglieder verschiedene Sonderkonditionen bei Veranstaltungen und Studiengängen der EBS Executive School. Nähere Information finden sich unter www.finanzebs.de



* Die Details der einzelnen Zertifikatsprogramme entnehmen Sie bitte den Broschüren der verschiedenen Zertifikatsprogramme unter www.ebs.edu/mwm oder www.ebs-finanzakademie.de.
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EBS Executive School



Studieninhalte Level I – Financial Consultant



1.2



Volkswirtschaftslehre



1.2.1 Aufgaben der Wirtschaftspolitik 1.2.2 Geldpolitik 1.2.3 Finanzpolitik 1.2.4 Arbeitsmarkt- und Lohnpolitik 1.2.5 Zahlungsbilanz und Wechselkurse 1.2.6 Währungspolitik 1.2.7 Wachstumsmärkte 1.2.8 Europäische Währungsunion 1.3



Finanzmathematik und Statistik



1.3.1 Zinseszinsrechnung bei Einmalanlagen 1.3.2 Rentenrechnung bei Ein- und Auszahlungsplänen 1.3.3 Tilgungsrechnung bei Fremdfinanzierung 1.3.4 Effektivzinsberechnung 1.3.5 Häufigkeitsverteilungen und Indexzahlen 1.3.6 Mittelwerte und Standardabweichungen 1.4
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Interdisziplinäre Grundlagen



1.1



Betriebswirtschaftslehre



Steuerliche und rechtliche Grundlagen



1.4.1 Steuerrecht 1.4.1.1 Grundlagen der Besteuerung



1.1.1 Investitions- und Finanzierungstheorie



1.4.1.2 Wichtige Einzelsteuern 1.4.1.3 Zusammenwirken wichtiger Steuerarten



1.1.1.1 Grundlagen



1.4.1.4 Steuerliche Konsequenzen einzelner Anlageformen



1.1.1.2 Verfahren der Investitionsrechnung



1.4.2 Gesellschaftsrechtliche Grundlagen



1.1.1.3 Leverage-Effekt



1.4.3 Haftungsrechtliche/aufsichtsrechtliche Grundlagen



1.1.2 Bilanzierung, Jahresabschlussanalyse und Unternehmensbewertung



1.4.4 Anlegerschutzrechtliche Grundlagen



1.1.2.1 Bilanzansatznormen 1.1.2.2 Bilanzbewertungsnormen



1.5



1.1.2.3 Gewinn- und Verlustrechnung



1.5.1 Grundzüge der Wirtschaftsethik



1.1.2.4 Anhang/Lagebericht



1.5.2 Standesregeln des Financial Planning Standards Board Deutschland e.V.



1.1.2.5 Bilanz- und Erfolgsanalyse 1.1.2.6 Unternehmensbewertung 1.1.2.7 Internationale Rechnungslegung



1.1.3 Portfolio-Theorie 1.1.3.1 Grundlagen 1.1.3.2 Konzept der Risikovernichtung 1.1.3.3 Index-Modelle 1.1.3.4 Capital Asset Pricing-Modell 1.1.3.5 Performance-Messung



Ethik



1.5.3 Ehrengerichtsordnung des Financial Planning Standards Board Deutschland e.V.
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2 2.1



Privates Finanzmanagement Kreditmanagement



2.4



Immobilienmanagement



2.4.1.1 Grundlagen



2.1.1 Kreditkonzepte 2.1.2 Fremdfinanzierungsquote und laufender Kapitaldienst 2.1.3 Finanzierung unter Leverage- und Steuergesichtspunkten 2.1.4 Zins- und Tilgungskonzepte 2.1.5 Finanzierungsanlässe 2.1.5.1 Erstfinanzierung 2.1.5.2 Anschluss- und Umfinanzierung



2.1.6 Kreditsicherheiten 2.2



Portfoliomanagement



2.2.1 Individuelles Vermögensmanagement mit Direktanlagen in Wertpapieren 2.2.1.1 Bond Portfolio Management 2.2.1.2 Aktienmanagement 2.2.1.3 Risikomanagement mit börsengehandelten Termininstrumenten



2.4.1.2 Investition 2.4.1.3 Finanzierung 2.4.1.4 Besteuerung und Rechtsgrundlagen



2.4.2 Immobilienbewertung 2.4.2.1 Grundlagen



3.1.2 Nachfrageverhalten und Anbieterstruktur



2.4.3.2 Besteuerung von Eigenheimen 2.4.3.3 Besteuerung von Mietobjekten



3.1.2.1 Nachfragesegmente und Beratungsziele



2.4.3.4 Besteuerung bei Schenkungen und Erbschaften



3.1.2.2 Anbieterstruktur und Beratungsschwerpunkte



2.4.4 Individuelle Kapitalanlage in Immobilien 2.4.5 Kollektive Kapitalanlage in Immobilien 2.4.5.1 Offene Immobilienfonds 2.4.5.2 Geschlossene Immobilienfonds



2.4.5.5 Real Estate Investment Trusts



2.2.2.3 Fondspolicen



2.4.5.6 Vergleich alternativer Anlageformen



2.2.2.4 Fondsvermögensverwaltung



2.5



2.2.3 Alternative Investments



2.5.1 Arten und Charakteristika



Vorsorgemanagement



2.3.1 Methodische Grundlagen 2.3.1.1 Risiko-Analyse 2.3.1.2 Risiko-Deckungskonzepte 2.3.1.3 Rechtliche und steuerliche Besonderheiten



Beteiligungsmanagement



2.5.2 Direkte unternehmerische Beteiligungen 2.5.3 Kollektive unternehmerische Beteiligungen 2.6



Nachfolgemanagement



2.6.1 Erb- und schenkungsrechtliche Grundlagen 2.6.2 Erbschaft- und schenkungsteuerliche Grundlagen 2.6.3 Elemente der Vermögensnachfolge



2.3.1.4 Grundlagen der Aktuarwissenschaft 2.6.3.1 Gesetzliche Erbfolge 2.3.1.5 Tarife und Berechnungsmethodik 2.6.3.2 Gewillkürte Erbfolge



2.3.2 Grundlagen der Altersversorgung 2.3.2.1 Schicht 1: Staatlich geförderte Altersvorsorge 2.3.2.2 Schicht 2: Grundlagen der Betrieblichen Altersvorsorge 2.3.2.3 Schicht 3: Grundlagen der Privaten Altersvorsorge



3.1.1.1 Definition des Financial Planning 3.1.1.2 Abgrenzung des Financial Planning gegenüber anderen Finanzdienstleistungen



3.1.1.4 Quantitative und qualitative Restriktionen



2.2.2.2 Fondspicking-Strategien



2.3



3.1.1 Beratungsziele und Restriktionen



2.4.3.1 Steuerrechtliche Grundlagen



2.4.5.3 Immobilienleasingfonds



2.2.3.4 Sonstige Alternative Investments



Konzept



2.4.3 Besteuerung von Immobilien



2.4.5.4 Immobilien-AGs



2.2.3.3 Rohstoffe



3.1



3.1.1.3 Subjektive und objektive Beratungsziele aus Sicht der Kunden und der Anbieter



2.2.2.1 Asset Allocation



2.2.3.2 Private Equity



Basiskonzeption des Financial Planning



2.4.2.2 Bewertungsverfahren



2.2.2 Standardisiertes Vermögensmanagement mit Investmentfonds



2.2.3.1 Hedgefonds
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2.4.1 Wirtschaftlichkeitsrechnung



3.2



Methodik



3.2.1 Prozess 3.2.1.1 Aufbau und Definition der Beziehung zwischen Kunde und Financial Planner 3.2.1.2 Zusammentragen von Kundendaten und Bestimmung von Zielen und Erwartungen 3.2.1.3 Analyse und Beurteilung der finanziellen Lage des Kunden 3.2.1.4 Ausarbeitung und Vorlage des Finanzplans 3.2.1.5 Umsetzung der Empfehlungen zur Finanzplanung 3.2.1.6 Überwachung des Finanzplans und der Beziehungen der finanziellen Planung



3.2.2 Grundsätze ordnungsmäßiger Finanzplanung
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Studieninhalte Level II – Finanzökonom



1



Strategische Ausrichtungen von Financial Planning



1.1



Institutionelle Aspekte



1.1.1 Financial Planning im Retail und Affluent Banking



2.2



Strategisches Risiko- und Vorsorgemanagement im Financial Planning



2.2.1 Management von Sachrisiken im privaten und unternehmerischen Bereich 2.2.1.1 All Risk-Deckungskonzepte
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Marketing und Kommunikation im Financial Planning



3.1



Grundlagen



3.1.1 Marketing für Beratungsdienstleistungen und Finanzprodukte 3.1.1.1 Leistungspolitik



1.1.2 Financial Planning im Private Banking und Wealth Management



2.2.1.2 Grundlagen unternehmerischer Versicherungen zum Vermögensschutz



1.1.3 Financial Planning im Family Office



2.2.2 Management von UnternehmerRisiken



3.1.1.3 Absatzwegepolitik



1.2



Zielgruppenspezfische Aspekte



3.1.1.2 Preispolitik (Honorar- versus Provisionsmodelle)



2.2.2.1 Director’s & Officer’s Liability



3.1.1.4 Kommunikationspolitik



1.2.1 Financial Planning für abhängig Beschäftigte



2.2.2.2 Vermögenschadenhaftpflicht



3.1.2 Integrierte Vertriebsstrategien



2.2.3 Betriebliche Altersvorsorge



3.1.2.1 Angebot von Leistungsbündeln



1.2.2 Financial Planning für unabhängig Beschäftigte und Unternehmer



2.2.3.1 Steuerliche Aspekte 2.2.3.2 Direktversicherung



3.1.2.2 Vertriebsorganisation (Allround versus Teamansatz)



2.2.3.3 Pensionskasse



3.1.2.3 Vergütungsmodelle



2.2.3.4 Unterstützungskasse



3.2



1.2.3 Financial Planning für Rentner und Pensionäre 1.3



Konzeptionelle Aspekte



2.2.3.5 Pensionsfonds



Finanzmarketing-Prozess im Financial Planning



1.3.1 Financial Planning und demographische Entwicklung



2.2.3.7 Arbeitszeitkonten



3.2.1 Marktforschung für Finanzdienstleistungen



1.3.2 Financial Planning und Asset Allocation auf Gesamtvermögensebene



2.2.3.8 Besonderheiten bei der Versorgung geschäftsführender Gesellschafter



3.2.1.2 Methoden



1.3.3 Financial Planning und Risikomanagement



2.2.4 Private Altersversorgung



1.3.4 Financial Planning und Bahavioral Finance



2.2.3.6 Unmittelbare Pensionszusage



2.2.4.1 Steuerliche Aspekte 2.2.4.2 Private Rentenversicherung 2.2.4.3 Klassische und fondsgebundene Lebensversicherungen



1.4



Aufsichts- und haftungsrechtliche Aspekte
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Financial Planning in der Beratungspraxis



2.3



Unternehmerfinanzplanung



2.3.1 Übertragungen im Rahmen der vorweggenommenen Erbfolge



2.1



2.1.1 Grundlagen der Unternehmensbewertung 2.1.2 Systematisierung der Bewertungsverfahren



2.2.5 Zusammenspiel von Financial Planning und ganzheitlichem Risiko- und Vorsorgemanagement Vermögensnachfolge und Financial Planning



2.3.2 Grundlagen der unternehmerischen Vermögensnachfolge 2.3.2.1 Entgeltliche Unternehmensnachfolge



3.2.1.1 Grundlagen



3.2.2 Erstellung zielgruppenorientierter Leistungsprogramme 3.2.2.1 Festlegung von Leistungsumfang und -tiefe 3.2.2.2 Vertriebswegewahl und -kombination



3.2.3 Akquisition und Betreuung im gehobenen Privatkundengeschäft 3.2.3.1 Marktkommunikation (Werbung und Public Relation) 3.2.3.2 Kommunikationsverhalten bei Beratung und Verkauf 3.2.3.3 Vertriebsunterstützende Maßnahmen und Materialien 3.2.3.4 Kundenbindungsmanagement



3.2.4 Verkaufsvereinbarungen



2.1.2.1 Gesamtbewertungsverfahren



2.3.2.2 Unentgeltliche Unternehmensnachfolge



3.2.4.1 Verträge über den Verkauf von Finanzdienstleistungen



2.1.2.2 Einzelbewertungsverfahren



2.3.3 Grundlagen der internationalen Vermögensnachfolge



3.2.5



Qualitätsmanagement bei der Leistungserstellung
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Financial Planning Case Studies



2.1.2.3 Mischverfahren



3.2.4.2 Verkaufsmanagement



2.3.3.1 Internationales Erbrecht



2.1.3 Bewertung kleiner und mittelständischer Betriebe und Freiberufler



2.3.3.2 Internationales Erbschaftsteuerrecht



2.1.4 Besteuerung von Unternehmen



2.3.4 Stiftungen



2.1.5 Zusammenspiel von Financial Planning und unternehmerischem Vermögen



2.3.4.1 Stiftungszivilrecht 2.3.4.2 Stiftungssteuerrecht



EBS Executive School



Dozentenspiegel



Fehrenbacher, Prof. Dr. Oliver, Professor, Universität Konstanz, Fachbereich Rechtswissenschaften, Konstanz Fritsch, Mario, Stellv. Direktor, Vermögen für Generationen, Deutsche Bank AG, München Gerke-Reineke, Geschäftsführender Gesellschafter, mmFinance Training for Financial Markets GmbH & Co. KG, Hamburg Gschwind, Michael, Geschäftsführender Gesellschafter, Gschwind Software GmbH, Aachen Hamberger, Prof. Dr. Karl, Honorarprofessor für Steuerrecht, EBS Business School, Wiesbaden; Rechtsanwalt, Steuerberater, Ernst & Young AG, München Hauer, Prof. Michael, CFP, Geschäftsführender Gesellschafter, Institut für Vorsorge und Finanzplanung, Altenstadt Jakob, Dr. Ralph, CFP, CFEP, Wissenschaftlicher Direktor, Private Finance Institute, EBS Business School, Oesrich-Winkel Junginger, Jörg-Michael, Geschäftsführender Gesellschafter, media advice, Mainz Die Reputation des Kontaktstudiums Finanzökonomie basiert zu einem großen Anteil auf ihren Dozenten. Neben Wissenschaftlern werden insbesondere führende Praktiker als Dozenten hinzugezogen. Folgende Dozenten halten regelmäßig Vorlesungen im Kontaktstudium Finanzökonomie: Asmussen, Peter, CFP, CFEP, TEP, asfinanz Institut für Vermögens- und Nachfolgeplanung, Eltville Balzer, Dr. Peter, Rechtsanwalt, Sernetz Schäfer Rechtsanwälte, Düsseldorf Dembowski, Anke, Unternehmensberatung, Lindau/Bodensee



Kaiser, Uwe B., Deutsche Bank AG, Hamburg Keller, Markus, Mitglied der Geschäftsleitung, febs Consulting GmbH, Grassbrunn bei München Koziol, Prof. Dr. Christian, Lehrstuhl für Finance, Universität Tübingen, Tübingen Lauterbach, Dr. Rainer, Geschäftsführer, LAUTICA GmbH, Frankfurt am Main Leichtweiß, Christoph, CFP, Geschäftsführer, YPOS Consulting GmbH, Darmstadt Luck, Matthias, Partner, mmFinance Training for Financial Markets GmbH & Co. KG, Hamburg
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EBS Executive School



Dozentenspiegel



Pitschke, Dr. Christoph, Geschäftsführer, GAR German American Realty GmbH, Köln



Sun, Dr. Min, Geschäftsführer, Taunus Trust GmbH, Bad Homburg



Reeg, Michael, Partner, Mitglied der Geschäftsleitung, Hoesch & Partner Versicherungsmakler GmbH, Frankfurt am Main



Tilmes, Prof. Dr. Rolf, CFP, HONCFEP, M.M., Wissenschaftlicher Leiter, PFI Private Finance Institute / EBS Finanzakademie, EBS Business School, Oestrich-Winkel



Reif, Markus, Geschäftsführer, Roland Eller Asset Management Consulting GmbH, Potsdam Ropeter-Ahlers, Dr. Sven-Eric, Selbstständiger Unternehmensberater, Jena



May, Prof. Dr. Stefan, Professor, Fachhochschule Ingolstadt; Geschäftsführender Gesellschafter, ikf Institut für Kapitalmarktforschung und Finanzmarketing, München Mense, Andreas, Geschäftsführer, eFonds24 GmbH – Unternehmensbereich Pacta, Frankfurt am Main Michalczyk-Schröder, Andrea, Rechtsanwältin, Fachbereich Financial Services, Practice Group Financial Lines, Aon Versicherungsmakler Deutschland GmbH, Frankfurt am Main Michalowski, Klaus, CFP, Steuerberater, Kanzlei Michalowski, Bochum Nickel, Hans, Geschäftsführer, Institut für Europäisches Vermögensmanagement, Rheinbach



Schaubach, Prof. Dr. Peter, CFP, CFEP, Director, CFFO Competence Center for Family Office am Private Finance Institute, EBS Business School, Oestrich-Winkel Schilbe, Stefan, Chefvolkswirt, Treasury Research, HSBC Trinkaus AG, Düsseldorf Schmidt-Nentwig, Wolfgang, Stellvertretender Fachbereichsleiter, Verwaltungsfachhochschule, Wiesbaden Seidler, Ralph, Volljurist, Deutsche Bank AG, Berlin Staub, Dr. Marcus, Geschäftsführender Gesellschafter, Norbert Staub Steuerberatungs GmbH, Partenstein Stiegeler, Arndt, CFP, CFEP, CEP, Geschäftsführender Gesellschafter, ahs-consulting, Heidelberg Sturm, Dennis, Effekt Assekuranzmakler GmbH, Mühlheim-Kärlich



von Heydebreck, Alexander, Rechtsanwalt, Family Office / Private Banking, Hamburger Sparkasse AG, Hamburg von Moltke, Carola, Geschäftsführende Gesellschafterin, VON MOLTKE Marketing Management, Frankfurt am Main Wesseling, Matthias, CFP, CFEP, Niederlassungsleiter, Delbrück Bethmann Maffei AG, Köln Ein Beirat aus hochrangigen Vertretern der Finanzdienstleistungsbranche unterstützt die Wissenschaftliche Leitung des PFI Private Finance Institute / EBS Finanzakademie bei der Anpassung des Programms an die sich wandelnden Bedürfnisse der Praxis.



EBS Executive School



Basiswissenprüfung zum Kontaktstudium Finanzökonomie



Vorbereitungsmodule und Tutorial-Termine



Das Kontaktstudium Finanzökonomie beginnt im Level I mit einer für alle Teilnehmer verbindlichen Basiswissenprüfung von 210 Minuten zur Prüfung der Basiskenntnisse in den Bereichen:



Die EBS Executive School bietet zur Vorbereitung auf die Basiswissenprüfung zum Präsenzstudium Level I zwei aufeinander abgestimmte Module an. Diese Vorbereitungsmodule sind als praxisorientiertes, berufsbegleitendes Selbststudium konzipiert. Die Texte sind pädagogisch-didaktisch aufbereitet und können später als Kompendium genutzt werden.



1. Volkswirtschaftliche Grundlagen 2. Rechtliche Grundlagen 3. Finanzmathematik und Statistik 4. Bank- und Börsenprodukte 5. Immobilien 6. Versicherungen Das erfolgreiche Bestehen der Basiswissenprüfung ist Voraussetzung zur Teilnahme am Präsenzstudium Level I. Wird die Basiswissenprüfung nicht bestanden, besteht die Möglichkeit, im Rahmen einer Nachschreibeklausur die Voraussetzungen für die Teilnahme am Präsenzstudium Level I zu erfüllen. Jeder Teilnehmer erhält die Möglichkeit, sich • entweder individuell ohne die Vorbereitungsmodule der EBS Executive School eigenständig • oder mit ein bzw. zwei Vorbereitungsmodulen der EBS Executive School und Tutorials auf die Basiswissenprüfung vorzubereiten.



Jedes Vorbereitungsmodul umfasst – abhängig vom jeweiligen Stand der Vorkenntnisse – bis zu 200 Stunden Bearbeitungszeit sowie ein zwei- bzw. dreitägiges Tutorial mit den für die Basiswissenprüfung verantwortlichen Dozenten in Oestrich-Winkel. Diese dienen der Beantwortung von Fragen und zur Prüfungsvorbereitung. Das Vorbereitungsmodul 1 umfasst die Bereiche • Volkswirtschaftliche Grundlagen • Rechtliche Grundlagen • Finanzmathematik und Statistik • Bank- und Börsenprodukte Das Vorbereitungsmodul 2 umfasst die Bereiche • Immobilien • Versicherungen Prof. Dr. Rolf Tilmes zeichnet für die Gesamtkoordination verantwortlich. Jedes Vorbereitungsmodul kann zum Preis von ¤ 1.785,00 einzeln gebucht werden. Die EBS Executive School behält sich jedoch vor, bis zum Beginn eines jeden Jahrgangs die Tutorialtexte auf sich ändernde Rahmenbedingungen anzupassen und zu aktualisieren. In diesem Falle wird Frühbuchern eine Austauschlieferung angeboten. Bitte benutzen Sie zur Buchung den Bewerbungsbogen.



Die genauen Tutorialtermine finden Sie auf dem beigelegten Terminblatt oder unter www.ebs-finanzakademie.de
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EBS Executive School



Zulassungsvoraussetzungen



Das Kontaktstudium Finanzökonomie ist für folgende Adressaten konzipiert:



Als Bewerber zum Kontaktstudium Finanzökonomie werden zugelassen:



• Freie Finanzdienstleister und Führungsnachwuchs- und Fachkräfte von Banken und Sparkassen, Finanzdienstleistungsgesellschaften, Versicherungsunternehmen, Fondsgesellschaften und Immobilienfirmen, die das Konzept des Financial Planning bei ihren Privat- oder Firmenkunden umsetzen möchten



1. Personen mit abgeschlossenem Studium an einer Universität, Fachhochschule oder Berufsakademie (BA), insbesondere in den Studiengängen Betriebswirtschaftslehre, Volkswirtschaftslehre, Rechtswissenschaft und Verwaltungswissenschaft.



• Berater im Private Banking, Wealth Management oder Family Office-Bereich, die alle Facetten der ganzheitlichen Kundenbetreuung erlernen oder vertiefen möchten • Rechtsanwälte und Steuerberater, die das Beratungspotenzial erkannt haben und die Chance nutzen möchten, ihr bisheriges Tätigkeitsfeld erfolgreich weiterzuentwickeln und auszubauen, • Personen, die eine Zertifizierung nach DIN ISO 22222 zum Privaten Finanzplaner, zum EFA European Financial Advisor oder zum Certified Financial Planner anstreben, • Personen, die auf der Grundlage des Kontaktstudiums Finanzökonomie den akademischen Abschluss Master in Wealth Management (MA) erwerben wollen, • Endkunden mit entsprechendem Vermögen, die sich nicht nur auf ihre Berater verlassen möchten.



2. Personen, die die für die Teilnahme erforderliche Eignung im Beruf oder auf andere Weise erworben haben, insbesondere: – Absolventen der EBS Executive School, der Frankfurt School of Finance & Management, der Akademie Deutscher Genossenschaften, der Sparkassenakademie, einer Verwaltungs- und Wirtschaftsakademie (VWA) sowie staatlich geprüfte Betriebswirte der Fachrichtung Wohnungswirtschaft und Realkredit, – Bankfachwirte, Sparkassenfachwirte, Versicherungs-Fachwirte, Fachwirte für Finanzdienstleistungen, VerwaltungsFachwirte sowie Fachwirte in der Grundstücks- und Wohnungswirtschaft sowie Personen, die bereits Erfahrungen im Bereich Financial Planning gesammelt haben. Alle Bewerber sollen über die allgemeine Hochschulreife, die fachgebundene Hochschulreife oder die Fachhochschulreife verfügen. Vergleichbare ausländische Studienabschlüsse oder Berufsqualifikationen werden anerkannt. Über die Zulassung zum Kontaktstudium entscheidet die Wissenschaftliche Leitung.



EBS Executive School



Studienphasen, -termine und -ort



Studiengebühren



Bei gleichzeitiger Buchung der Level I und II ermäßigen sich die Studiengebühren auf insgesamt ¤ 13.990,00 und sind wie folgt zur Zahlung fällig:



Level I & II



Das Kontaktstudium Finanzökonomie umfasst bei Buchung der Level I und II insgesamt 43 Tage – 25 Tage davon für Level I, Level II beinhaltet die restlichen 18 Präsenztage. Hinzu kommen Zeiten für das Erbringen der Prüfungsleistungen, für den Besuch der Eröffnungs- und Abschlussveranstaltung sowie gegebenenfalls der Tutorials. Das Präsenzstudium besteht aus mehreren Blockphasen. Eine Blockphase umfasst zwischen 3 und 9 Tagen. Ein Studientag umfasst zwischen 8 Stunden (von 09:00 Uhr bis 16:45 Uhr) und 10 Stunden (bis 18:30 Uhr). Die Gruppengröße wird auf ca. 35 Teilnehmer je Kurs beschränkt. Das Studium findet im EBS Executive Education Center und weiteren Standorten in Oestrich-Winkel statt.



Die Studiengebühren für das Kontaktstudium Finanzökonomie belaufen sich auf ¤ 8.330,00 für Level I und auf ¤ 6.550,00 für Level II. Die Studiengebühren sind wie folgt zur Zahlung fällig:



Bei Erhalt des Zulassungsbescheids



¤ 3.330,00



Vier Wochen vor Beginn des Level I



¤ 5.000,00



Level II: Finanzökonom (EBS) Bei Erhalt des Zulassungsbescheids



¤ 2.100,00



Vier Wochen vor Beginn des Level II



¤ 4.450,00



Die genauen Studientermine finden Sie auf dem beigelegten Terminblatt oder unter www.ebs-finanzakademie.de Kassel i
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¤ 4.200,00



Vier Wochen vor Beginn des Level I



¤ 4.895,00



Vier Wochen vor Beginn des Level II



¤ 4.895,00



In den Studiengebühren sind die Kosten für Teilnehmerunterlagen, Mittagessen und Pausenverpflegung enthalten. Das Kontaktstudium Finanzökonomie ist nach § 4 Nr. 21 a) bb) UstG von der Umsatzsteuer befreit.



Level I: Financial Consultant (EBS)



Köln g



Bei Erhalt des Zulassungsbescheids



a Würzburg



Im Falle der Annahme des Antrags auf Zulassung durch die EBS Executive School erhält der Bewerber eine Buchungsbestätigung mit Angabe der anfallenden Studiengebühren und der Zahlungstermine sowie die Gebührenrechnung über den ersten Teilbetrag (Inskriptionsgebühr). Prüfungsleistungen im Erstversuch sind in den Studiengebühren enthalten, auch der vom Prüfungsamt festgelegte erste Nachschreibtermin ist kostenfrei. Mit jeder Anmeldung zu einem weiteren Nachschreibetermin fallen Kosten in Höhe von ¤ 180,00 an. Wiederholungen der Projektarbeit sind mit Kosten in Höhe von ¤ 675,00 verbunden. Vorbereitungsmodule 1 + 2 Die Studiengebühren für die einzeln buchbaren Vorbereitungsmodule zur Basiswissenprüfung belaufen sich je Modul auf ¤ 1.785,00 und sind nach Erhalt der Buchungsbestätigung zur Zahlung fällig.
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EBS Executive School



Allgemeine Geschäftsbedingungen 1



Gegenstand des Vertrages



Die vorliegenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen regeln die vertraglichen Beziehungen zwischen der EBS Executive Education GmbH und dem Studierenden oder Seminarteilnehmer für die Teilnahme an einem Seminar, Studiengang oder Zertifikatsprogramm (im Folgenden „Studiengang“). Die Wissenschaftliche Leitung des Studiengangs liegt beim jeweiligen Fachinstitut der EBS Universität für Wirtschaft und Recht gGmbH. Die Vertragsleistungen und die Teilnahmevoraussetzungen ergeben sich aus der Studienbroschüre des jeweiligen Studiengangs (Papierform oder elektronisch im Internet unter https://www.ebs.edu/weiterbildung.html) in der bei Vertragsschluss gültigen Fassung. Vertragspartner sind die EBS Executive Education GmbH sowie der zum Studiengang zugelassene Teilnehmer. 2



Bewerbung



2.1 Das Angebot des Studiengangs durch die EBS Executive Education GmbH erfolgt stets freibleibend. 2.2 Der Antrag auf Zulassung zum Studiengang muss vom Bewerber schriftlich an das jeweilige Fachinstitut gerichtet werden. Dem Antrag auf Zulassung sind die nachfolgend aufgeführten Unterlagen vollständig beizufügen: a.



Lebenslauf mit Angabe des Ausbildungsweges und des bisherigen beruflichen Werdegangs



b.



ein aktuelles Lichtbild (in digitaler Form oder Papierform)



c.



Abschriften oder Ablichtungen der erforderlichen Zeugnisse



d.



Begründung des Antrags auf Zulassung zum Studiengang



e.



eine unterzeichnete und mit Datum versehene Erklärung des Bewerbers, aus der sich ergibt, dass er die „Geschäftsbedingungen“, die „Prüfungsordnung“ sowie die „Studiengebühren und Zahlungsbedingungen“ kennt und als Vertragsbestandteil anerkennt.



3



Zulassung



3.1 Der Wissenschaftliche Leiter des Studiengangs entscheidet im Falle der Erfüllung der Zulassungskriterien (abgeschlossenes Studium und/ oder Berufserfahrung) im eigenen Ermessen über die Zulassung des Bewerbers zum Studiengang. Im Falle einer erforderlichen Anerkennung vergleichbarer Qualifikationen basiert die Zulassung zum Studium auf einer nicht anfechtbaren Entscheidung des Zulassungsausschusses. Ein Rechtsanspruch auf Zulassung besteht nicht. Durch Übersendung einer schriftlichen Zulassungsbestätigung der EBS Executive Education GmbH an den Bewerber kommt zwischen diesen Beteiligten das Vertragsverhältnis zustande. Die bei der Bewerbung eingereichten Unterlagen gem. Ziff. 2.2 e. werden Vertragsbestandteil. Gemeinsam mit der Zulassungsbestätigung erhält der zugelassene Teilnehmer die erste Gebührenrechnung sowie gegebenenfalls eine Übersicht über die weiteren Zahlungstermine. 3.2 Es besteht die Möglichkeit der Anmeldung des Teilnehmers zum Studiengang über seinen Arbeitgeber. In diesem Fall unterschreiben der Teil-



nehmer und sein Arbeitgeber die Anmeldung gemeinsam und treten gegenüber der EBS Executive Education GmbH gesamtschuldnerisch als Vertragspartner auf. 4



Zahlungsbedingungen, Verzug



4.1 Rechnungen der EBS Executive Education GmbH werden dem Teilnehmer unter Berücksichtigung seiner bei der Anmeldung angegebenen Adressdaten entweder per Email oder auf dem Postweg zugestellt. Auf ausdrücklichen Wunsch erhält der Teilnehmer stets eine Rechnung in Papierform. 4.2 Rechnungen gemäß Ziffer 4.1 sind sofort nach Erhalt ohne Abzug zur Zahlung fällig. 4.3 Der Teilnehmer ist nur dann berechtigt, fällige Forderungen zu mindern oder nicht zu zahlen, sofern die EBS Executive Education GmbH die Begründung für Beanstandungen akzeptiert hat. Insbesondere berechtigt die nur zeitweise Teilnahme am Programm oder das Nichterreichen des Bildungsziels (etwa Nichtbestehen von Prüfungen) nicht zu einer Minderung der Vergütung. Ferner ist das Ausbleiben erwarteter Zuschüsse Dritter zu den Bildungsaufwendungen kein berechtigter Grund für eine Zahlungsverweigerung. 4.4 Bei Nichteinhaltung einer Zahlungsfrist ist die EBS Executive Education GmbH berechtigt, den Teilnehmer von dem Studiengang auszuschließen, sofern sie nach Ablauf der jeweiligen Zahlungsfrist eine angemessene Nachfrist zur Zahlung gesetzt hat und gegenüber dem Teilnehmer schriftlich erklärt hat, sie werde ihn nach erfolglosem Ablauf der Nachfrist vom Studium ausschließen. 4.5 Bei Zahlungsverzug ist die EBS Executive Education GmbH berechtigt, Verzugszinsen in Höhe von 5 % p. a. über dem jeweils gültigen Basiszinssatz zu berechnen. 5



Rücktrittsrechte, Vertragsaufhebung, Änderungen



5.1 Die EBS Executive Education GmbH ist bis 14 Tage vor Beginn des Studiengangs berechtigt, von dem Vertrag zurückzutreten, sofern sich bis zu diesem Zeitpunkt eine nicht hinreichende Teilnehmerzahl für den Studiengang angemeldet hat. Als nicht hinreichend gilt grundsätzlich eine Teilnehmerzahl von weniger als 15 Personen. Der EBS Executive Education GmbH steht es jedoch im Einzelfall frei, das Programm auch mit einer geringeren Anzahl von angemeldeten Teilnehmern durchzuführen. Hat der Teilnehmer bereits Studiengebühren an die EBS Executive Education GmbH gezahlt, werden ihm diese in gezahlter Höhe erstattet. Weitergehende Ansprüche des Teilnehmers sind ausgeschlossen. 5.2 Ein Rücktritt seitens des Teilnehmers ist nur bis zum ersten Veranstaltungstag möglich. Im Falle des Rücktritts wird eine Schadenspauschale in Höhe von 75 % der gesamten Studiengebühren erhoben, wenn kein qualifizierter Ersatzteilnehmer gefunden werden kann. Wenn es der EBS Executive Education GmbH gelingt, den freiwerdenden Studienplatz mit einem anderen qualifizierten Bewerber zu besetzen, reduziert sich die Schadenspauschale auf 25 % der gesamten Studiengebühren. Die Schadenspauschale umfasst auch den entgangenen Gewinn der EBS Executive Education GmbH. Die darüber hinaus bereits gezahlten Studiengebühren werden erstattet. Dem Teilnehmer steht der Nachweis offen, dass der EBS Executive Education GmbH kein oder ein wesentlich geringerer Schaden ent-



standen ist. Weitergehende Ansprüche des Teilnehmers sind ausgeschlossen. 5.3 Nach Zulassung zum Studiengang ist das Recht zur ordentlichen Kündigung des Vertrages durch den Teilnehmer ausgeschlossen. Dieses gilt auch für den Fall, dass die für einen Aufenthalt am Veranstaltungsort gegebenenfalls erforderlichen Aufenthaltsgenehmigungen oder Visa bei den zuständigen staatlichen Stellen nicht oder verspätet erteilt werden. Dieses gilt darüber hinaus für den Fall, dass Prüfungsleistungen, unabhängig davon, ob sie Voraussetzung für die Teilnahme an nachfolgenden Teilen des Studiengangs sind oder nicht, endgültig nicht bestanden sein sollten, der Teilnehmer von den gegebenenfalls folgenden Prüfungen ausgeschlossen und ein Titel nicht mehr erworben werden kann. Die Vorlesungsveranstaltungen können weiterhin besucht werden; hierüber wird eine Teilnahmebestätigung ausgestellt. Die Verpflichtung zur Tragung der Gesamtstudiengebühr bleibt auf jeden Fall bestehen. Das Recht zur außerordentlichen Kündigung des Vertrages bleibt hiervon jedoch unberührt. 5.4 Die EBS Executive Education GmbH kann nach Beginn des Studiengangs nur bei Vorliegen eines wichtigen Grundes mit sofortiger Wirkung schriftlich kündigen. Eine Rückerstattung der Studiengebühr ist in diesem Falle ausgeschlossen. Dies gilt insbesondere im Falle einer schuldhaften Täuschung im Rahmen des Bewerbungs- oder Prüfungsverfahrens und für den Fall, dass der Teilnehmer durch sein persönliches Verhalten (z.B. wiederholte Störung des Programms, Verstoß gegen wesentliche vertragliche Pflichten, Abgabe unzutreffender Erklärungen im Zulassungsverfahren) Anlass für eine solche Kündigung gibt. Die EBS Executive Education GmbH ist in den vorgenannten Fällen jederzeit berechtigt, den entsprechenden Teilnehmer vom Studiengang auszuschließen. Sie behält im Falle eines durch den Teilnehmer veranlassten Ausschlusses ihren Anspruch auf die volle Vergütung. 5.5 Die Wahl der eingesetzten Methoden und Hilfsmittel obliegen der EBS Executive Education GmbH. Geringfügige Änderungen in den Inhalten und der Zeitdauer des Studiengangs bleiben vorbehalten. Sie berechtigen den Teilnehmer nicht zur Vertragskündigung. Sollten Referenten ihre Teilnahme absagen müssen, bemüht sich die EBS Executive Education GmbH um eine Verschiebung der Veranstaltung oder einen geeigneten Ersatzreferenten. Für den Fall, dass wesentliche Studieninhalte ausfallen, ermäßigt sich die Studiengebühr anteilig. Eine weitergehende Haftung der EBS Executive Education GmbH ist ausgeschlossen. 5.6 Die Wahl von Zeit und Ort der Programmdurchführung obliegt der EBS Executive Education GmbH. Sie behält sich vor, den angekündigten zeitlichen Beginn des Programms zu ändern oder den Ort der Programmdurchführung zu verlegen, falls dies aus organisatorischen Gründen notwendig wird. Der Teilnehmer kann innerhalb von einer Woche ab Datum der Änderungsmitteilung von dem Vertrag zurücktreten und Rückerstattung der bereits gezahlten Vergütung verlangen, insoweit ihm eine Teilnahme zu den neuen Bedingungen aus organisatorischen Gründen nicht zumutbar ist. Weitergehende Ansprüche des Teilnehmers sind ausgeschlossen. Eine Verlegung des zeitlichen Beginns um weniger als zwei Stunden sowie eine Verlegung des Ortes innerhalb des Rhein-MainGebietes berechtigt den Teilnehmer grundsätzlich nicht zu Rücktritt oder Vertragskündigung.
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Widerrufsbelehrung



6.1 Dem Teilnehmer – wenn er Verbraucher und nicht Kaufmann ist – steht das folgende Widerrufsrecht zu: WIDERRUFSBELEHRUNG Widerrufsrecht Sie haben das Recht, binnen vierzehn Tagen ohne Angabe von Gründen diesen Vertrag zu widerrufen. Die Widerrufsfrist beträgt vierzehn Tage ab dem Tag des Vertragsabschlusses. Um Ihr Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie uns, der EBS Executive Education GmbH, Hauptstraße 31, 65375 Oestrich-Winkel, Tel. +49 611 7102 1880, Fax +49 611 7102 10 1880, Email: [email protected] mittels einer eindeutigen Erklärung (z.B. ein mit der Post versandter Brief, Telefax oder Email) über Ihren Entschluss, dieses Vertrag zu widerrufen, informieren. Sie können dafür das beigefügte MusterWiderrufsformular verwenden, das jedoch nicht vorgeschrieben ist. Zur Wahrung der Widerrufsfrist reicht es aus, dass Sie die Mitteilung über die Ausübung des Widerrufsrechts vor Ablauf der Widerrufsfrist absenden. Folgen des Widerrufs Wenn Sie diesen Vertrag widerrufen, haben wir Ihnen alle Zahlungen, die wir von Ihnen erhalten haben, einschließlich Lieferkosten (mit Ausnahme der zusätzlichen Kosten, die sich daraus ergeben, dass Sie eine andere Art der Lieferung als die von uns angebotene, günstige Standardlieferung gewählt haben) unverzüglich und spätestens innerhalb von vierzehn Tagen ab dem Tag zurückzuzahlen, an dem die Mitteilung über Ihren Widerruf dieses Vertrages bei uns eingegangen ist. Für diese
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Urheberrechte, Nutzungsrechte



7.1 Alle Rechte, auch die der Übersetzung, des Nachdrucks und der Vervielfältigung der Schulungsunterlagen – auch als elektronische Dokumente (z.B. im PDF-Format) – und Lernprogramme, oder von Teilen daraus, behält sich die EBS Executive Education GmbH vor. Kein Teil der Unterlagen darf – auch nicht auszugsweise – ohne schriftliche Genehmigung der EBS Executive Education GmbH vervielfältigt, verarbeitet, verändert, verbreitet, noch sonst zur öffentlichen Wiedergabe verwendet werden. Eine Vervielfältigung der Unterrichtsmaterialien durch den Teilnehmer zu Lernzwecken im Rahmen des Studiengangs bleibt von dem vorgenannten Verbot unberührt. 7.2 In dem Studiengang wird ggf. Software eingesetzt, die durch Urheber- und Markenrechte geschützt ist. Diese Software darf weder kopiert noch in sonstiger maschinenlesbarer Form verarbeitet und nicht aus dem Seminarraum entfernt werden. Zum Schutz der Systeme der EBS Executive Education GmbH dürfen Software und Dateien, die der Teilnehmer selbst mitbringt, nur nach ausdrücklicher Genehmigung durch die EBS Executive Education GmbH auf den Schulungsrechnern verwendet werden. Bei Zuwiderhandlungen behält sich die EBS Executive Education GmbH Schadensersatzforderungen vor. 8



Haftung



8.1 Die EBS Executive Education GmbH haftet bei vorsätzlich verursachten Schäden in voller Höhe.



Rückzahlung verwenden wir dasselbe Zahlungsmittel, das Sie bei der ursprünglichen Transaktion eingesetzt haben, es sei denn mit Ihnen wurde ausdrücklich etwas anderes vereinbart; in keinem Fall werden Ihnen wegen dieser Rückzahlung Entgelte berechnet. Haben Sie verlangt, dass die Dienstleistung während der Widerrufsfrist beginnen soll, so haben Sie uns einen angemessenen Betrag zu zahlen, der dem Anteil der bis zu dem Zeitpunkt, zu dem Sie uns von der Ausübung des Widerrufsrechts hinsichtlich dieses Vertrags unterrichten, bereits erbrachten Dienstleistungen im Vergleich zum Gesamtumfang der im Vertrag vorgesehenen Dienstleistungen entspricht. MUSTER-WIDERRUFSFORMULAR (Wenn Sie den Vertrag widerrufen wollen, dann füllen Sie bitte dieses Formular aus und senden Sie es zurück.) – An die EBS Executive Education GmbH, Hauptstraße 31, 65375 Oestrich-Winkel, Tel. +49 611 7102 1880, Fax +49 611 7102 10 1880, Email: [email protected]: – Hiermit widerrufe(n) ich/wir (*) den von mir/ uns (*) abgeschlossenen Vertrag über die Teilnahme an dem folgenden Studiengang: – Bestellt am (*) / erhalten am (*): – Name des/der Verbraucher(s): – Anschrift des/der Verbraucher(s): – Unterschrift des/der Verbraucher(s) (nur bei Mitteilung auf Papier) – Datum: (*) Unzutreffendes streichen



Im Falle grob fahrlässig verursachter Schäden haftet die EBS Executive Education GmbH hingegen nur in Höhe des vorhersehbaren Schadens, der durch die Sorgfaltspflicht verhindert werden soll. Bei einfacher Fahrlässigkeit haftet die EBS Executive Education GmbH nur im Falle der Verletzung einer so vertragswesentlichen Pflicht, dass die Erreichung des Vertragszwecks gefährdet ist. In diesem Fall haftet die EBS Executive Education GmbH gegenüber den Teilnehmern allein auf Ersatz des Schadens, der typisch und vorhersehbar war. Sollte die EBS Executive Education GmbH zum Ersatz vergeblicher Aufwendungen verpflichtet sein, gilt das vorstehende entsprechend. 8.2 Die EBS Executive Education GmbH haftet nicht für den Verlust, die Beschädigung oder den Untergang von Sachen des Teilnehmers im Zusammenhang mit der Durchführung des Studiengangs, soweit dies nicht auf vorsätzliches oder grob fahrlässiges Verhalten der EBS Executive Education GmbH zurückzuführen ist. 8.3 Die EBS Executive Education GmbH haftet nicht für Schäden, die durch höhere Gewalt, Aufruhr, Kriegs- und Naturereignisse sowie sonstige, von ihnen nicht zu vertretende Vorkommnisse (z. B. Streik, Aussperrung, Verkehrsstörung, Verfügung in- und ausländischer staatlicher Stellen) oder auf nicht schuldhaft verursachte, technische Störungen, etwa des EDV-Systems, zurückzuführen sind. Als höhere Gewalt gelten auch Computerviren oder vorsätzliche Angriffe auf EDV-Systeme durch „Hacker“, sofern jeweils angemessene Schutzvorkehrungen hiergegen getroffen wurden.



8.4 Soweit die Haftung der EBS Executive Education GmbH ausgeschlossen oder beschränkt ist, gilt dies auch für ihre Angestellte, Arbeitnehmer, Vertreter und Erfüllungsgehilfen. 9



Datenschutz



9.1 Der Teilnehmer wird hiermit gemäß Bundesdatenschutzgesetz davon unterrichtet, dass die EBS Executive Education GmbH seine vollständige Anschrift sowie weitere auftragsspezifische Details in maschinenlesbarer Form speichert und für Aufgaben, die sich aus dem Vertrag ergeben, maschinell verarbeitet. Die EBS Executive Education GmbH gewährleistet die vertrauliche Behandlung dieser Daten. 9.2 Die EBS Executive Education GmbH verpflichtet sich, die ihr vom Teilnehmer mitgeteilten personenbezogenen Daten, insbesondere Name, Anschrift, Alter, Rechnungsangaben, vertraulich zu behandeln. Sie wird durch entsprechende Maßnahmen (§ 9 BDSG) und die Verpflichtung ihrer Mitarbeiter dafür Sorge tragen, dass diese Verschwiegenheitspflicht während der Laufzeit der Inanspruchnahme von Leistungen der EBS Executive Education GmbH und nach deren Ende aufrechterhalten bleibt. 9.3 Die EBS Executive Education GmbH ist berechtigt, die personenbezogenen Daten zum Zwecke der Beratung, Werbung und Marktforschung für eigene Zwecke zu nutzen. Sofern durch den Geschäftsbetrieb erforderlich, kann die EBS Executive Education GmbH personenbezogene Daten im Rahmen der Auftragsdatenverarbeitung an beauftragte Stellen weiterleiten. Dabei wird eine zweckgebundene und vertrauliche Verarbeitung gewährleistet. Eine Weitergabe der personenbezogenen Daten der Teilnehmer an Dritte, insbesondere zu den vorgenannten Zwecken, ist ausgeschlossen, sofern der Teilnehmer nicht dazu sein ausdrückliches Einverständnis erklärt. 10



Anwendbares Recht und Gerichtsstand



10.1 Diese Vereinbarung unterliegt dem Recht der Bundesrepublik Deutschland. 10.2 Gerichtsstand für alle Streitigkeiten aus dem Vertragsverhältnis ist Wiesbaden, wenn die im Klageweg in Anspruch zu nehmende Vertragspartei nach Vertragsabschluss ihren Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthaltsort aus dem Geltungsbereich der Zivilprozessordnung verlegt oder ihr Wohnsitz oder gewöhnlicher Aufenthalt im Zeitpunkt der Klageerhebung nicht bekannt ist. Wiesbaden ist weiter Gerichtsstand, sofern der Vertragspartner der EBS Executive Education GmbH Kaufmann oder eine Handelsgesellschaft ist. 11



Schriftform und Fortbestehen des Vertrages



11.1 Die Parteien verpflichten sich, Änderungen und Ergänzungen der Vertragsbedingungen schriftlich (einschließlich Email) zu treffen. Dieses gilt auch für die Schriftformerfordernis gem. dieser Ziffer 11 der Allgemeinen Geschäftsbedingungen. 11.2 Bei Unwirksamkeit einzelner Vertragsbestandteile bleibt die Fortgeltung des Vertrages im Übrigen unberührt. 11.3 Die Europäische Kommission stellt eine Plattform zur Online-Streitbeilegung (OS) bereit, die Sie hier finden http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Verbraucher haben die Möglichkeit, diese Plattform für die Beilegung ihrer Streitigkeiten zu nutzen. Stand: April 2016
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Bitte reichen Sie folgende Unterlagen beim Private Finance Institute / EBS Finanzakademie ein, wenn Sie sich um einen Studienplatz im Kontaktstudium Finanzökonomie bewerben wollen: • Bewerbungsbogen (die beiden folgenden Seiten) • Lebenslauf mit Angabe des Ausbildungsweges und des bisherigen beruflichen Werdegangs • Abschriften oder Ablichtungen der Zeugnisse • Begründung des Antrags auf Zulassung • ein Lichtbild (Passbildgröße)



EBS Executive Education GmbH Hauptstraße 31 65375 Oestrich-Winkel Phone +49 6723 8888 500 Fax +49 6723 8888 600 [email protected] www.ebs.edu



Wissenschaftliche Leitung: Private Finance Institute / EBS Finanzakademie Hauptstraße 31 65375 Oestrich-Winkel Phone +49 6723 8888 0 Fax +49 6723 8888 11 [email protected] www.ebs-finanzakademie.de



www.ebs.edu



© März 2019 EBS Executive School



EBS Universität für Wirtschaft und Recht Gustav-Stresemann-Ring 3 65189 Wiesbaden Germany Phone +49 611 7102 00 Fax +49 611 7102 1999 [email protected] www.ebs.edu



Bewerbungsbogen bitte einsenden an:



P Ich beantrage die Zulassung zum Kontaktstudium Finanzökonomie



P Level 1: Financial Consultant (EBS) P Level 2: Finanzökonom (EBS)



Private Finance Institute / EBS Finanzakademie Hauptstraße 31 65375 Oestrich-Winkel Germany



. Jahrgang, Starttermin: Daten bitte eintragen, siehe Terminblatt



Ich buche folgende Vorbereitungsmodule:



P Vorbereitungsmodul 1 P Vorbereitungsmodul 2



Titel, Name, Vorname



Geburtsdatum und -ort



Schulbildung



P



Allgemeine Hochschulreife



P



Fachhochschulreife



Privat Straße, Nr.



PLZ, Ort



Bundesland



Phone



Fax



Mobil



E-Mail



Geschäftlich Firma



Position



Abteilung



Straße, Nr.



Präferierte Kontaktadresse



PLZ, Ort



Bundesland



Phone



Fax



Mobil



E-Mail



P P



privat privat



P P



geschäftlich



E-Mail



Persönliches Mitglied bei



P



IMMOEBS



P



ExEBS



Post



geschäftlich



P



Sonstige:



Institutionelle Bildung Universität Ort



Fachrichtung



Abschluss



P P P P P P



P P P P



Steuerberater



P P



Geschäftsführer



Datum



Fachhochschule



Berufsakademie/VWA



Berufsausbildung



Sonstiges



Zuordnung des Arbeitgebers



Position im Unternehmen



P P P P P P



Freier Finanzdienstleister



P P



Inhaber/Geschäftsführender Gesellschafter



Versicherungsmakler Versicherungsvermittler Immobilienmakler Immobilienvermittler Sachverständiger



Kreditinstitut Volks- und Raiffeisenbank Sparkasse Privatbankhaus



Notar Sonstige:



Versicherungsgesellschaft Immobiliengesellschaft



Prokurist/Abteilungsleiter



Berufserfahrung



Rechtsanwalt



Mitarbeiter



Jahre bei Aufnahme des Studiums, davon



Jahre im Bereich Finanz-/Vermögens-/Immobilien-/Versicherungsberatung



Jahre im Financial Planning



Jahre im Estate Planning



Kostenübernahme



Erklärung



P



durch den Arbeitgeber



P



persönlich



(bitte aus versicherungstechnischen Gründen angeben)



Hiermit bestätige ich verbindlich die Richtigkeit meines Antrags auf Zulassung zum Kontaktstudium Finanzökonomie. Die Geschäftsbedingungen sowie die Studiengebühren und Zahlungsbedingungen der EBS Executive Education GmbH habe ich zur Kenntnis genommen und erkenne sie als Vertragsbestandteil an.



Ort, Datum



Unterschrift Bewerber



Falls Kosten vom Arbeitgeber übernommen werden:



Firmenstempel



KFOe 03_2019



Unterschrift Arbeitgeber
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Termine Kontaktstudium Finanzökonomie 31. Jahrgang Oestrich-Winkel Financial FinanzConsultant (EBS) ökonom (EBS) Eröffnungsveranstaltung



11. Dezember 2019



≈



≈



Tutorial-Wochenende



12. – 14. Dezember 2019



≈



≈



Tutorial-Wochenende



17. – 18. Januar 2020



≈



≈



08. Februar 2020



≈



≈



Block (9 Tage, Do – Sa)



05. – 14. März 2020



≈



≈



Block (3 Tage, Mo – Mi)



30. März – 01. April 2020



≈



≈



Block (3 Tage, Do – Sa)



23. – 25. April 2020



≈



≈



07. Mai 2020



≈



≈



Block (3 Tage, Do – Sa)



07. – 09. Mai 2020



≈



≈



Block (3 Tage, Do – Sa)



28. – 30. Mai 2020



≈



≈



Block (3 Tage, Mo – Mi)



08. – 10. Juni 2020



≈



≈



25. Juni 2020



≈



≈



Eingangsprüfung



Studienstufe I



Klausur



Klausur



Studienstufe II Block (9 Tage, Do – Sa)



25. Juni – 04. Juli 2020



≈



Block (3 Tage, Do – Sa)



27. – 29. August 2020



≈



Block (4 Tage, Mi – Sa)



09. – 12. September 2020



≈



26. September 2020



≈



21. Oktober 2020



≈



Disputation Projektarbeit



21. November 2020



≈



Abschlussveranstaltung



21. November 2020



≈



Klausur Abgabe Projektarbeit



























Empfehlen Sie Dokumente
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Termine Kontaktstudium FinanzÃ¶konomie 

ErÃ¶ffnungsveranstaltung. 06. Dezember 2017. â‰ˆ. â‰ˆ. Tutorial-Wochenende. 07. â€“ 09. Dezember 2017. â‰ˆ. â‰ˆ. Tutorial-Wochenende. 19. â€“ 20. Januar 2018. â‰ˆ.
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kontaktstudium immobilienÃ¶konomie 

am EBS Real Estate Management Institute trifft herausragende Exzellenz in der lehre auf einen ausgeprÃ¤gten ... HafenCity universitÃ¤t, Hamburg. Constanze ...
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